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772. Verordnung: Änderung der Schulleiterzulagenverordnung 1966
773. Verordnung: Studienordnung für die Studienrichtung-Pharmazie

772. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport, mit der die
Schulleiterzulagenverordnung 1966. geändert

wird

Auf Grund des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956,
BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch Bundesgesetz
BGBl. Nr. 447/1990, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Gesundheit und öffentli-
cher Dienst verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Unter-
richt, Kunst und Sport zur Durchführung des § 57
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 192/1966,
zuletzt geändert durch Verordnung BGBl.
Nr. 305/1987, wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 4 lautet:

„(4) Ferner werden gemäß § 57 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 zugewiesen:

a) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in
Wien der Dienstzulagengruppe I; diese
Dienstzulage wird für den Leiter gemäß § 57
Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 um 7,5 vH
erhöht,

b) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in Graz
sowie die Bundesanstalt für Leibeserziehung
in Innsbruck der Dienstzulagengruppe II,

c) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in Linz
der Dienstzulagengruppe III."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem 1. September.
1990 in Kraft.

Hawlicek

773. Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung über die Studien-

ordnung für die Studienrichtung Pharmazie

Auf Grund der §§1—9, 15, 20 und 21 des
Bundesgesetzes über geisteswissenschaftliche und
naturwissenschaftliche Studienrichtungen, BGBl.
Nr. 326/1971, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 98/1990, in Verbindung mit den
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Stu-
diengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966 — AHStG —
wird verordnet:

Einrichtung

§ 1. (1) Das Studium der Studienrichtung
Pharmazie ist im Sinne der Bestimmungen des § 1
AHStG zu gestalten.

(2) Das Studium der Pharmazie ist an der
Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien sowie an den Naturwissenschaftli-
chen Fakultäten der Universitäten Graz und
Innsbruck einzurichten.

Studienabschnitte und Studiendauer

§ 2. (1). Das Studium der Pharmazie besteht aus
zwei Studienabschnitten und erfordert, einschließ-
lich der für die Anfertigung der Diplomarbeit
vorgesehenen Zeit, die Inskription von neun
Semestern. Der erste Studienabschnitt umfaßt vier,
der zweite Studienabschnitt fünf Semester.

(2) Der erste Studienabschnitt hat vornehmlich
die Aufgabe, in das Studium der Pharmazie
einzuführen und seine Grundlagen zu erarbeiten.
Die Fächer des ersten Studienabschnittes sind im
Hinblick auf die besonderen Erfordernisse der
Pharmazie zu gestalten.

(3) Der zweite Studienabschnitt dient der
Vertiefung und speziellen Ausbildung.
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Besondere Voraussetzungen

§ 3. Die aus Latein abzulegende Zusatzprüfung
zur Reifeprüfung, die gemäß § 4 Abs. 1 lit. a UBVO
BGBl. Nr. 510/1988, Voraussetzung für die In-
skription des dritten einrechenbaren Semesters der
Studienrichtung Pharmazie bildet, kann gemäß § 7
Abs. 1 UBVO durch eine Ergänzungsprüfung nach
§ 7 Abs. 4 AHStG ersetzt werden.

Inskription im ersten Studienabschnitt

§4. (1) Der erste Studienabschnitt umfaßt
85 Wochenstunden aus folgenden Pflichtfächern:

(2) Der Studienplan kann überdies den Besuch
bestimmter Freifächer (zB „Geschichte der Pharma-
zie") empfehlen.

§ 5. (1) Prüfungsfächer der ersten Diplomprüfung
sind:

a) Chemie
b) Physik
c) Botanik und Allgemeine Biologie
d) Anatomie, Physiologie, Pathologische Phy-

siologie (einschließlich Histologie, Medizini-
sche Terminologie und Erste Hilfe)

e) Hygiene und Mikrobiologie

(2) Die erste Diplomprüfung oder einzelne
Prüfungsfächer (Teilprüfungen oder Prüfungsteile)
sind dann schriftlich oder in schriftlichen und
mündlichen Teilen abzulegen, wenn das zuständige
Organ der Universität feststellt, daß dies nach der
Eigenart des Faches und der Prüfungszwecke
notwendig ist.

Inskription im zweiten Studienabschnitt

§ 6. (1) Der zweite Studienabschnitt umfaßt nach
Maßgabe des Studienplanes unter Berücksichtigung
der vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtun-
gen insgesamt 135 Wochenstunden (davon 15 Stun-

den für die Diplomarbeit) folgende Pflicht- und
Wahlfächer:

Zulassung zur zweiten Diplomprüfung

§ 7. Die Zulassung zum zweiten Teil der zweiten
Diplomprüfung setzt voraus:

a) Die erfolgreiche Ablegung des ersten Teiles
der zweiten Diplomprüfung,

b) die erfolgreiche Ablegung der Vorprüfung
gemäß § 6 Abs. 1 lit. h und

c) die Approbation der Diplomarbeit.

§8. (1) Prüfungsfächer des ersten Teiles der
zweiten Diplomprüfung sind:

a) Pharmazeutische Chemie,
b) Pharmakognosie,
c) Pharmazeutische Technologie,
d) Pharmakologie, Toxikologie und Bromatolo-

gie,
e) das gemäß § 6 Abs. 1 lit. e gewählte Fach.

(2) Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfung
ist mündlich und als kommissionelle Prüfung vor
einem Prüfungssenat abzuhalten und hat zu
umfassen:

a) eine Prüfung aus jenem Teilgebiet des
Prüfungsfaches, dem das Thema der Diplom-
arbeit zuzuordnen ist und

b) eine Prüfung aus einem Teilgebiet eines
weiteren Prüfungsfaches nach Wahl des
Kandidaten, das als ein Schwerpunkt der
Studienrichtung Pharmazie anzusehen ist.

Verleihung des Diplomgrades

§ 9. An die Absolventen der Studienrichtung
Pharmazie ist der akademische Grad „Magister der
Pharmazie", lateinische Bezeichnung „Magister
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pharmaciae", abgekürzt „Mag.pharm." zu verlei-
hen, sofern sie das Thema der Diplomarbeit einem
der in § 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über
geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche
Studienrichtungen, BGBl. Nr. 326/1971, in der
Fassung der Novelle BGBl. Nr. 98/1990 genannten
Prüfungsfächer entnommen und sie nicht Prüfungs-
fächer ganz oder teilweise ausgetauscht haben.

Zulassung zum Doktoratsstudium

§ 10. Absolventen der Studienrichtung Pharmazie
sind nach Maßgabe der Studienordnung zur
Erwerbung des Doktorates der Philosophie bzw.
der Naturwissenschaften, BGBl. Nr. 130/1976, in
der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 188/1984 zum
Studium zur Erwerbung des Doktorates der
Naturwissenschaften zuzulassen.

Schlußbestimmungen

§ 11. (1) Diese Studienordnung tritt mit dem ihrer
Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studienordnung BGBl.
Nr. 99/1973 außer Kraft.

(3) Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten
der Studienordnung gemäß Abs. 1 begonnen haben,
sind berechtigt, ihr Studium nach dem geltenden
Studienplan für die Studienrichtung Pharmazie,
fortzusetzen und zu beenden.

(4) Die auf Grund der Studienordnung gemäß
Abs. 1 zu erlassenden Studienpläne haben vorzuse-
hen, daß das Studium ab dem Studienjahr 1991/92,
beginnend mit dem ersten und zweiten Semester,
eingerichtet wird.

Busek
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